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Private Einkommensteuer

BFH: Kein Halbabzugsverbot bei Aufgabeverlust aus einer
ertraglosen Kapitalgesellschaftsbeteiligung - BMF:
Nichtanwendungserlass

In seinem Urteil vom 25.06.2009 (Az. IX R 42/08, BStBl-2010-II-220, DStR 2009, S. 1843) hatte
der BFH zu klären, ob zum Eigenkapitalersatz geeignete Finanzierungsmaßnahmen auch bei
einem nicht unternehmerisch beteiligten Aktionär zu nachträglichen Anschaffungskosten
der Beteiligung führen können. Der BFH verneinte dies. Ferner war zu entscheiden, ob
Erwerbsaufwand nach dem Halbabzugsverbot auch dann nur zur Hälfte beim
Steuerpflichtigen zu berücksichtigen sei, wenn diesem während der Dauer seiner
Kapitalgesellschaftsbeteiligung überhaupt keine steuerfreien Einnahmen zufließen. Dies
verneinte der BFH ebenfalls. Er verwies darauf, dass ein doppelter steuerlicher Vorteil,
welcher sich aus dem zusätzlichen Abzug von unmittelbar mit steuerfreien Einnahmen in
Zusammenhang stehenden Aufwendungen ergeben könnte, nur durch den tatsächlichen
Zufluss dieser steuerfreien Einnahmen entstehen könne. Werden jedoch tatsächlich keine
solchen steuerfreien Einnahmen erzielt, ist im Rahmen der Ermittlung des
Veräußerungsgewinns nach § 17 Abs. 2 EStG der Aufwand in voller Höhe abziehbar. Im
entschiedenen Fall hatte die Klägerin einen Verlust aus ihrer Beteiligung an einer
Aktiengesellschaft aufgrund der Insolvenz dieser Gesellschaft erlitten, welchen sowohl
Finanzamt als auch Finanzgericht nur zur Hälfte steuerlich berücksichtigten.

Nach dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 15.02.2010 ( IV C 6 - S
2244/09/10002) sind die Grundsätze des BFH-Urteils nicht über den entschiedenen
Einzelfall hinaus anzuwenden.

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=80ffa3594a1cf81120747225efb4cb56&nr=19729&pos=0&anz=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_290/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/einkommensteuer/233__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf


www.deloitte-tax-news.de Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umständen eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine persönliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stützen,
handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie oder
Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen. 

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor
warranty and will not be liable in any other form for
the content of this client information. Therefore, we
always recommend to obtain personal advice.


	BFH: Kein Halbabzugsverbot bei Aufgabeverlust aus einer ertraglosen Kapitalgesellschaftsbeteiligung - BMF: Nichtanwendungserlass

